
Handels- und Gewerbefreibeit 

cc) Insbesondere: Eigentumsbeschränkungen aus polizeilichen Gründen 

Für eine spezifische Fallgruppe von Eigentumsbeschränkungen wird tra-
ditionellerweise das Vorliegen einer entschädigungspflichtigen materiel
len Enteignung verneint, nämlich für "polizeilich motivierte Eingriffe ins 
Privateigentum".143 Der Staatsgerichtshof greift damit die Judikatur des 
schweizerischen Bundesgerichts auf, die allerdings in neuerer Zeit die ent
schädigungslos zu duldenden polizeilichen Eingriffe enger gefasst hat.144 

Grundsätzlich ist diesem Ansatz beizupflichten: Durch die Anwen
dung von der Gefahrenabwehr dienenden Rechtssätzen wird der 
"störende" Eigentümer nur in die Grenzen einer sozialverträglichen 
Eigentumsnutzung verwiesen.145 

d) Zur Höbe der Entschädigung 

Art. 35 Abs. 1 LV statuiert, dass die - formelle wie materielle - Enteig
nung nur gegen "angemessene... Schadloshaltung" verfügt werden darf. 
Für eine der praktisch bedeutsamsten Konstellationen, nämlich den Aus
schluss der Bebaubarkeit von Grundstücken durch eine entsprechende 
Zoneneinteilung (Überbauungsplan) hat der Staatsgerichtshof die Höhe 
der Entschädigungen mittels der "Differenz zwischen dem Wert des 
Grundstücks vor und nach dem enteignungsähnlichen Eingriff" ermit
telt.146 Abgestellt wird also auf die Verkehrswertminderung.147 

III. Handels- und Gewerbefreiheit: Art. 36 LV 

1. Grundsätzliche Bedeutung und Funktion 

Art. 36 LV nimmt - wie der StGH hervorgehoben hat148 - innerhalb der 
Verfassungen des deutschsprachigen Raumes eine eigenartige Zwi-
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